
Ausländerbeirat
Landkreis Starnberg
Sprechstunde

Der Ausländerbeirat im Landkreis Starnberg hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, alle ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis bei
ihren Anliegen mit Rat und Tat zu unterstützen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich gerne
jederzeit an den Beirat wenden. 
Zudem findet an jedem ersten Donnerstag im
Monat eine Sprechstunde statt.
Nächster Termin: 
Donnerstag, 8. Mai 2007
14 bis 17 Uhr  
Zimmer 148 a
Telefon 08151 148-322
www.auslaenderbeirat-
starnberg.de
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2  
82319 Starnberg

Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
18. Ausgabe vom 7. Mai 2008

INHALT:

▼ Sitzung des Kreistages
▼ Vollzug des Art.46 Abs. 2 Bayerisches Natur-

schutzgesetz (BayNatSchG); Auslegungsver-
fahren zur 2.Änderung des Landschaftsschutz-
gebietes „Starnberger See und westlich an-
grenzende Gebiete“ für die Aufstellung des
Bebauungsplanes; „8115 Seeufer Süd, Teil A“ in
der Stadt Starnberg

▼ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 Abs.
2 Satz 4 Bayer. Bauordnung (BayBO)

▼ Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8212
für das Gebiet östl. des Altenheims St. Josef u.
der Selchastraße, nordöstl. der Harkirchner
Straße u. südl. der Buchhofstraße, Gemarkung
Percha (landwirtschaftlicher Pferdebetrieb)
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleit-
planung

◆ Sitzung des Kreistages

Die konstituierende Sitzung des Kreistages findet
statt am Donnerstag, 8. Mai 2008 um 09.00 Uhr

im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes

Starnberg, 1. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 200,

Strandbadstraße 2

– Tagesordnung –

I. Öffentliche Sitzung

1. Vereidigung der neu gewählten Mitglieder
des Kreistages

2. Bildung des Wahlausschusses
3. Stellvertretung Landrat
3.1 Wahl des Stellvertreters des Landrats
3.2 Vereidigung des gewählten Stellvertreters

des Landrats
3.3 Bestellung eines weiteren Stellvertreters des

Landrats
4. Festlegung der Sitzordnung des Kreistages
5. Vorläufige Fortgeltung der bisherigen Ge-

schäftsordnung für den Kreistag, den Kreis-
ausschuss und die weiteren Ausschüsse;
Übertragung personalrechtlicher Befugnisse
auf den Landrat 

6. Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter
des Kreisausschusses

7. Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter
des Bauausschusses

8. Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter
des Haushaltsausschusses

9. Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter
des Sozialausschusses

10. Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter
des Umwelt- und Verkehrsausschusses

11. Jugendhilfeausschuss
11.1 Satzung für den Fachbereich Jugend und

Sport des Landkreises Starnberg
11.2 Wahl und Bestellung der beschließenden und

beratenden Mitglieder und Stellvertreter
12. Rechnungsprüfungsausschuss
12.1 Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter
12.2 Bestimmung des Vorsitzenden sowie des

Stellvertreters des Rechnungsprüfungsaus-
schusses

13. Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Starnberg
GmbH und der Starnberger Medizinservice
GmbH

13.1 Bestellung der Aufsichtsräte und Stellvertreter
13.2 Bestellung von zwei im Finanz- oder Kranken-

hauswesen besonders erfahrenen Personen
und deren Stellvertreter

13.3 Bestellung eines Mitglieds und Stellvertreters
aus der Mitte des Krankenhauspersonals

14. Bestellung der Aufsichtsräte und Stellvertre-
ter der Gesellschaft zur Förderung der Wirt-
schafts- und Beschäftigungsentwicklung im
Landkreis Starnberg mbH

15. Bestellung von sechs Verbandsräten und
Stellvertretern für den Zweckverband für Ab-
fallwirtschaft in den Gemeinden des Land-
kreises Starnberg

16. Bestellung von fünf Verbandsräten und Stell-
vertretern für den Zweckverband für den
sozialen Wohnungsbau im Landkreis
Starnberg

17. Bestellung von fünf Verbandsräten und Stell-
vertretern für den Zweckverband Staatliche
Würmtal-Realschule

18. Bestellung von vier Verbandsräten und Stell-
vertretern für die Verbandsversammlung des
Sparkassenzweckverbandes München-Starn-
berg-Gauting

19. Bestellung von zwei Verbandsräten und Stell-
vertretern für den Krankenhauszweckverband
Seefeld

20. Bestellung von zwei Verbandsräten und Stell-
vertretern für den Zweckverband für
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Fürstenfeldbruck

21. Bestellung eines Verbandsrates und Stellver-
treters für den Zweckverband für Tierkörper-
und Konfiskatbeseitigung Erding 

22. Bestellung von drei Vertretern und Stellver-
tretern für das Kuratorium Kreisaltenheim 
Garatshausen 

23. Bestellung eines weiteren Vertreters und des-
sen Stellvertreter für den „Verein zur Sicher-
stellung überörtlicher Erholungsgebiete in
den Landkreisen um München e. V.“

24. Bestellung eines weiteren Vertreters und des-
sen Stellvertreter für die Landkreisversamm-
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lung des Bayerischen Landkreistages
25. Bericht zur Einführung eines elektronischen

Kreistagsinformationssystems
26. Erlass einer Satzung über die Entschädigung

für Kreisrätinnen und Kreisräte sowie weitere
ehrenamtlich tätige Kreisbürgerinnen und
Kreisbürger

27. Verschiedenes
II. Nichtöffentliche Sitzung

◆ Vollzug des Art.46 Abs. 2 Bayerisches

Naturschutzgesetz (BayNatSchG);

Auslegungsverfahren zur 2. Änderung des

Landschaftsschutzgebietes „Starnberger See

und westlich angrenzende Gebiete“ für die

Aufstellung des Bebauungsplanes „8115 See-

ufer Süd,Teil A“ in der Stadt Starnberg

Die Stadt Starnberg hat die Aufstellung des
Bebauungsplanes „8115 Seeufer Süd, Teil A“
beschlossen.
Der Bebauungsplan umfasst die Seeufergrund-
stücke entlang der Possenhofener Straße von der
Hausnummer 69 bis zur Hausnummer 97.
Der Umgriff des Bebauungsplanes liegt im räumli-
chen Geltungsbereich der Landschaftsschutzver-
ordnung „Starnberger See und westlich angren-
zende Gebiete“.
Die planungsrechtlichen Festsetzungen solcher
Flächen widersprechen jedoch dem Schutzzweck
der Landschaftsschutzverordnung und stehen den
Festsetzungen eines Bebauungsplanes als rechtli-
ches Hindernis entgegen.
Die beanspruchten Flächen müssen deshalb im
Rahmen eines Änderungsverfahrens aus dem
Landschaftsschutzgebiet herausgenommen wer-
den.
Das Landratsamt leitet hiermit das erforderliche
naturschutzrechtliche Änderungsverfahren nach
Art. 10 i.V.m. Art.46 BayNatSchG ein.
Der Entwurf der Änderungsverordnung  und die
Schutzgebietskarten im Maßstab 1:5.000 und
1:75.000 liegen in der Zeit vom 14.05.2008 bis

zum 13.06.2008 während der Dienststunden im

Landratsamt Starnberg, Strandbadstraße 2,

Zimmer 291, 82319 Starnberg, und im Rathaus

der Stadt Starnberg zur öffentlichen Einsicht-
nahme aus.
Während der Auslegungsfrist können Einwendun-
gen, Bedenken und Anregungen vorgebracht wer-
den.
Hinweis: Diese Bekanntmachung erfolgt auch für
die Stadt Starnberg

– Entwurf –

2. Verordnung zur Änderung der Verordnung

des Landkreises Starnberg über das Land-

schaftsschutzgebiet „Starnberger See und

westlich angrenzende Gebiete” (Bebauungs-

plan „8115 Seeufer Süd Teil A“, Gemarkung

Starnberg)

vom 

Der Landkreis Starnberg erlässt aufgrund von Art.
10 Abs. 2 i.V. mit Art. 45 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2
Satz 1 des Bayer. Naturschutzgesetzes –
BayNatSchG – (BayRS 791-1-U), in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. August 1998 (GVBl.
S. 593), zuletzt geändert durch Art. 21 des
Gesetzes vom 26. Juli 2005 (GVBl. S.287, 293) fol-
gende 

– Verordnung –

§ 1
Die Verordnung des Landkreises Starnberg über
das Landschaftsschutzgebiet „Starnberger See
und westlich angrenzende Gebiete” vom 04. Mai
1987 (Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
Nr. 34 vom 19. Mai 1987), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 2. November 1988 (Amtsblatt für
den Landkreis Starnberg Nr. 39 vom 18. Novem-
ber 1988), wird wie folgt geändert:
Die in § 2 dieser Verordnung näher abgegrenzte
Fläche in der Gemarkung Starnberg, Stadt Starn-
berg, wird aus dem räumlichen Geltungsbereich
der Landschaftsschutzverordnung „Starnberger
See und westlich angrenzende Gebiete” heraus-
genommen. Die Fläche, die aus dem Landschafts-
schutzgebiet herausgenommen wird, umfasst
Teile der Flurnummern 390/2, 390/3, 391, 394,
394/2, 394/7, 394/9, 394/10, 394/11, 395, 395/2,
396, 398, 398/2, 398/3, 398/5, 399 und 400 der
Gemarkung Starnberg. Die Größe der Fläche
beträgt ca. 4,373 ha.

§ 2
Die Lage und die Grenzen der herausgenomme-
nen Fläche ergeben sich aus den Karten im Maß-
stab 1:75.000 und 1: 5.000 (Anlage), die Bestand-
teil dieser Verordnung sind. Die herausgenomme-
ne Fläche ist in den Karten grau dargestellt. Maß-
gebend für den Grenzverlauf ist die Eintragung in
der Karte im Maßstab 1:5.000. Maßgebend für
die Abgrenzung ist die Innenkante der Grenzlinie.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Starnberg, den 
Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Anlagen: 1 Übersichtskarte M 1:75.000
1 Schutzgebietskarte M 1: 5.000

Fortsetzung nächste Seite >>>
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◆ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66

Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 24.04.2008
eine Baugenehmigung für die Nutzungsänderung
eines bestehenden Pilslokals in ein Museum (vor-
wiegend Schiffsmodelle und Bilder) mit Verkauf
von nichtalkoholischen Getränken und Museums-
shop auf dem Grundstück Fl. Nr. 1611/2 der
Gemarkung Herrsching für die Fa. E-National
GmbH, Gewerbestraße 72, 82211 Herrsching,
erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht München in
80005 München, Postfachanschrift: Postfach
20 05 43, Hausanschrift: Bayerstraße 30, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben wer-
den. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die

Zustellung des Bescheides mit dem Tag der
Bekanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B.
durch E-Mail) ist unzulässig.
Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätz-
lich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.
Der Vorgangsakt zur Baugenehmigung kann im
Landratsamt – Kreisbauamt – nach vorheriger
telefonischer Anmeldung (08151/148 456) im
Zimmer 269 eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

◆ Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8212

für das Gebiet östl. des Altenheims St. Josef u.

der Selchastraße, nordöstl. der Harkirchner

Straße u. südl. der Buchhofstraße, Gemarkung

Percha (landwirtschaftlicher Pferdebetrieb)

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleit-

planung

Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begründung ein-
schließlich der bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen in der Fassung vom
17.04.2008 liegt gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetz-
buches in der Zeit vom 15.05.2008 bis

16.06.2008 bei der Stadt Starnberg – Stadt-

bauamt –, Vogelanger 2, Zimmer 306, während
der allgemeinen Dienststunden montags bis frei-
tags von 08.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags
von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus. 
In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stunden eingesehen werden.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.

Starnberg, 30.04.2008
Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, 1. Bürgermeister

am 8. Mai 2008

Geothermie –
Energieversorgung der Zukunft?

Strom und Wärme aus dem Untergrund – Chancen und Risiken 

Werner Seichter (Bürgerstiftung Energiewende Oberland)

Eine Initiative des Landratsamtes Starnberg
gemeinsam mit dem Verein „Energiewende Landkreis Starnberg“
Aktuelle Infos unter www.landkreis-starnberg.de/energiewende

Anschließend Diskussionsmöglichkeit mit dem Referenten

Gleichstellungsstelle 

Kostenlose Beratung: 
• Rat und Hilfe für Frauen und Männer in akuten,
allgemeinen Krisensituationen • Kurs „Neuer Start
für Frauen“ – Beruflicher Neubeginn • Hilfen für
Alleinerziehende • Familienhilfe

Weitere Informationen: 
Telefon 08151 148 - 511
www.lk-starnberg.de / gleichstellungsstelle
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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